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sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berech-
tigte ist anstelle des Grundstückseigentümers
Gebührenschuldner. Mehrere Gebühren-
schuldner für dasselbe Grundstück sind Ge-
samtschuldner.
(4) Abwasser ist das durch Gebrauch in sei-
nen Eigenschaften veränderte Wasser
(Schmutzwasser), das aus dem Bereich von
bebauten oder künstlich befestigten Flächen
abfließende und gesammelte Wasser aus
Niederschlägen (Niederschlagswasser). Zum
Abwasser gehört auch der in Grundstücks-
entwässerungsanlagen gesammelte Schlamm
in Kleinkläranlagen und das Abwasser in ab-
flusslosen Gruben.

§ 3
Anschluss- und Benutzungszwang,

Befreiung
(1) Anschluss- und Benutzungspflichtige von
Grundstücken, auf denen Grundstücksent-
wässerungsanlagen vorhanden sind, sind
berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke
an die öffentliche Einrichtung nach § 1 Abs. 1
anzuschließen und das Abwasser aus den
Grundstücksentwässerungsanlagen dem AZV
zu überlassen. § 63 Abs. 3 SächsWG bleibt
unberührt.
(2) Von der Verpflichtung zum Anschluss
und zur Benutzung der Einrichtung ist der
nach Absatz 1 Verpflichtete auf Antrag inso-
weit und solange zu befreien, als ihm der
Anschluss oder die Benutzung wegen seines
die öffentlichen Belange überwiegenden, pri-
vaten Interesses an der eigenen Beseitigung
des Abwassers nicht zugemutet werden kann
und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbe-
denklich ist. Zur wirksamen Befreiung von der
Überlassungspflicht bedarf es der Entschei-
dung der unteren Wasserbehörde.

§ 4 – Betrieb der
Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen
sind nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik vom Grundstückseigentümer auf
eigene Kosten herzustellen, zu unterhalten
und zu betreiben. Die wasserrechtlichen und
baurechtlichen Bestimmungen bleiben unbe-
rührt.
(2) Der ordnungsgemäße Betrieb der Grund-
stücksentwässerungsanlagen, die an einen
öffentlichen Abwasserkanal angeschlossen
sind, wird vom Zweckverband bzw. dessen
Beauftragten regelmäßig durch jährliche Prü-
fungen überwacht.
(3) In die Grundstücksentwässerungsanla-
gen dürfen keine Stoffe eingeleitet werden,
die geeignet sind:
– die Funktionsfähigkeit der Anlage zu beein-

trächtigen
– die bei der Entleerung, Abfuhr und Behand-

lung eingesetzten Geräte, Fahrzeuge und
Abwasserreinigungsanlagen in ihrer Funk-
tion zu beeinträchtigen, zu beschädigen
oder zu zerstören.

(4) Im übrigen gelten die Bestimmungen der
Satzung über die öffentliche Abwasserbesei-
tigung (Abwassersatzung) des AZV in der
jeweils geltenden Fassung über
1. die Anschlüsse in § 6 Abs. 1 bis 3 Abwas-

sersatzung für Einleitungen in die Grund-
stücksentwässerungsanlagen;

2. den Einbau sowie die Entleerung und Rei-
nigung von Abscheidern gem. § 16 Abs. 1
Abwassersatzung auf angeschlossenen
Grundstücken

entsprechend.
§ 5 – Entsorgung der Grundstücksent-

wässerungsanlagen
(1) Die Entsorgung der Grundstücksentwäs-
serungsanlagen erfolgt
– regelmäßig, mindestens jedoch in den vom

AZV für jede Grundstücksentwässerungs-
anlage festgelegten Abstände unter Be-
rücksichtigung der Herstellerhinweise, der
DIN 4261, der Bestimmungen der Allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung sowie der
wasserrechtlichen Entscheidung oder

– zusätzlich nach Bedarf.
Bedarf zur Entsorgung besteht, wenn
a)Ablagerungen die Betriebsfähigkeit und

Betriebssicherheit der Grundstücksentwäs-
serungsanlagen zu beeinträchtigen drohen,

b)abflusslose Gruben bis 50 cm unter dem
Zulauf bzw. 30 cm unter einer Schadstelle
am Bauwerk gefüllt sind.

(2) Der AZV kann die Entsorgung nach Abs
(1) bei Erfordernis aus technologischen Grün-
den zwischen den festgelegten Terminen und
ohne Anzeige vornehmen. Der AZV kann die
Grundstücksentwässerungsanlagen auch zwi-
schen den nach Absatz 1 festgelegten Termi-
nen und ohne Anzeige nach § 5 Absatz 4
entsorgen, wenn aus Gründen der Wasser-
wirtschaft ein sofortiges Leeren erforderlich
ist.
(3) Die regelmäßige Entsorgung erfolgt nach
Tourenplänen. Die Anschluss- und Benut-
zungspflichtigen werden vom Verband recht-
zeitig durch ortsübliche Bekanntmachung über
den Abfuhrzeitraum informiert. Im Falle einer
Verhinderung ist der AZV rechtzeitig darüber
schriftlich oder fernmündlich zu unterrichten
und ein neuer Termin abzustimmen. Bei Un-
terlassung einer Absage sind durch den An-
schluss- und Benutzungspflichtigen die Kos-
ten einer vergeblichen Vorfahrt zu tragen.
(4) Bei Bedarf hat der Anschluss- und Benut-
zungspflichtige mit einem Antrag schriftlich
oder fernmündlich beim AZV die Entleerung
mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen. Er ist
für jeden Schaden selbst haftbar, der durch
Verzögerung und Unterlassung des Antrages
entsteht.
(5) Mit dem Verladen des Inhaltes der Grund-
stücksentwässerungsanlagen auf das Ent-
sorgungsfahrzeug erlangt der AZV die Verfü-
gungsbefugnis. Er ist nicht verpflichtet, in ihm
nach verlorenen Gegenständen zu suchen.
Enthaltene bzw. aufgefundene Wertgegen-
stände werden als Fundsachen behandelt.
(6) Das für die Entleerung eventuell erfor-
derliche Wasser zur Verdünnung und Spü-
lung ist vom Anschluss- und Benutzungs-
pflichtigen unentgeltlich zur Verfügung zu stel-
len.
(7) Die Grundstücksentwässerungsanlagen
müssen so angeordnet und ausgebildet sein,
dass sie über einen verkehrssicheren Zuweg

für die Entsorgungsfahrzeuge erreichbar sind
und entleert sowie überwacht werden kön-
nen. Nach Aufforderung sind festgestellte
Mängel, die einer ordnungsgemäßen Entsor-
gung entgegenstehen, durch den Anschluss-
und Benutzungspflichtigen umgehend auf
seine Kosten zu beseitigen.
(8) Treten bei der Anfahrt, dem Zugang und
der Entleerung des Inhaltes einer Grundstücks-
entwässerungsanlage Störungen ein, die auf
schuldhaftes Verhalten des Anschluss- und
Benutzungspflichtigen zurückzuführen sind,
wird ein zeitlicher Mehraufwand berechnet.
(9) Befindet sich die Grundstücksentwässe-
rungsanlage in einem Zustand, der eine nor-
male Leerung nicht zuläßt (z.B. Verschlam-
mung), so hat der Anschluss- und Benut-
zungspflichtige die Anlage auf seine Kosten
reinigen zu lassen, wenn er diesen Zustand
schuldhaft herbeigeführt hat.
(10) Der Anschluss- und Benutzungspflichti-
ge oder ein vom ihm beauftragter Dritter hat
grundsätzlich auf dem Begleitschein des Ent-
sorgungsunternehmers folgende Angaben mit
Datum und Unterschrift zu bestätigen:
a)Menge des übernommenen Abwassers bzw.

des Grubeninhaltes
b)Saugschlauchmehrlängenaufwand
c) zeitlicher Mehraufwand.
Weitere Angaben z.B.  den Flüssigkeitsstand
unter Oberkante Grubenabdeckung oder die
Menge Spülwasser bei Bedarf können im
Begleitschein festgeschrieben werden.
(11) Der Anschluss- und Benutzungspflichti-
ge hat die ihm überlassene Durchschrift des
Begleitscheines sowie sonstige Kontrollnach-
weise während der Dauer von 2 Jahren auf
dem Grundstück aufzubewahren und auf Ver-
langen dem Verband vorzuzeigen.

§ 6 – Prüfungsrecht, Auskunfts- und
Anzeigepflicht

(1) Die Beauftragten des AZV sind berech-
tigt, vor Ort auf dem Grundstück zu prüfen, ob
die satzungsrechtlichen Voraussetzungen vor-
liegen. Insbesondere ist ihnen zur Klärung der
Fragen, ob
a)eine entsorgungspflichtige Grundstücksent-

wässerungsanlage vorliegt
b)die Einleitungsbedingungen dieser Satzung

eingehalten werden
c) ein Bedarfsfall gegeben ist
ungehinderter Zutritt zu den Grundstücksent-
wässerungsanlagen und den in Frage kom-
menden Grundstücksteilen zu gewähren.
(2) Die Anschluss- und Benutzungspflichti-
gen haben über alle Fragen, die die Prüfung
gemäß Absatz 1 betreffen, Auskunft zu ge-
ben.
(3) Bestehende Grundstücksentwässe-
rungsanlagen i.S.v. § 2 Abs.1 sind dem Ver-
band vom Anschluss- und Benutzungspflich-
tigen innerhalb eines Monats nach Inkrafttre-
ten dieser Satzung anzuzeigen, soweit dies
noch nicht erfolgt ist. Bei Neuerrichtung einer
Grundstücksentwässerungsanlage hat die
Anzeige gegenüber dem AZV innerhalb eines
Monats nach Inbetriebnahme zu erfolgen.
(4) Wechselt der Anschluss- und Benut-
zungspflichtige, so haben sowohl der bisheri-


